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 Vertrag über die Erstellung bzw. Anpassung von Software    

 

 

zwischen 

 

  

               

               

               

  

 Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber:       

 

 ð im Folgenden ĂAuftraggeberñ genannt ð 

 

und  

  

               

               

               

  

 Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer:       

 

 ð im Folgenden ĂAuftragnehmerñ genannt ð 

 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

1 Gegenstand, Vergütung und Bestandteile des Vertrages  

1.1 Vertragsgegenstand  

Gegenstand des EVB-IT Erstellungsvertrages ist die Erstellung bzw. Anpassung von Software* auf der 

Grundlage eines Werkvertrages und - soweit nachfolgend vereinbart - Pflege nach Abnahme und/oder die 

Weiterentwicklung und Anpassung. 

 

      

 

 

1.2 Vergütung  

 Der Pauschalfestpreis* beträgt      .  

 Ausgenommen vom Pauschalfestpreis* sind einzelne Leistungen, die gesondert vergütet 

werden.
1
 

 Es wird kein Pauschalfestpreis* vereinbart. Die Vergütungen werden nachfolgend gesondert ausge-

wiesen. 

 Einzelheiten zur Vergütung ergeben sich darüber hinaus aus der Vergütungszusammenstellung in 

Anlage Nr.      . 

 

                                                           

1
 Die gesonderte Vergütung ergibt sich z.B. für die Pflege aus Nummer 5.4.1 
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Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. 

Die vereinbarte Vergütung versteht sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

1.3 Vertragsbestandteile  

Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile: 

1.3.1 dieser Vertragstext bestehend aus den Seiten 1 bis       und den folgenden Anlagen:  

Anlagen zum EVB -IT Erstellungsvertrag  

 

Anlage 

Nr. 

Bezeichnung Datum/ 

Version 

Anzahl Seiten 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

 

 Es gelten die Anlagen in folgender Rangfolge      . 

 

Eine Einbeziehung von Lizenzbedingungen an Standardsoftware* erfolgt ausschließlich nach Maßgabe der 

Nummer 4.1.1, d.h. sie gelten ausschließlich hinsichtlich der Nutzungsrechtsregelungen und insbesondere in 

der dort vereinbarten Rangfolge der Regelungen, unabhängig davon, ob und in welcher Rangfolge diese als 

Anlage in obiger Tabelle aufgelistet werden. 

 

1.3.2 die Ergänzenden Vertragsbedingungen fü r die Erstellung  bzw. Anpassung von Software*  

(EVB-IT Erstellungs -AGB) in der bei Versand der Vergabeun terlagen  geltenden Fassung , 

1.3.3 die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) in der bei 

Versand der Ver gabeunterlagen  geltenden Fassung.  

 

Die EVB-IT Erstellungs-AGB stehen unter http://www.cio.bund.de und die VOL/B unter http://www.bmwi.de 

zur Einsichtnahme bereit. 

Soweit Allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne von § 305 BGB in den hier referenzierten Dokumenten 

des Auftragnehmers bzw. den sonstigen vom Auftragnehmer beigefügten Anlagen zu diesem Vertrag Rege-

lungen in den EVB-IT Erstellungs-AGB widersprechen, sind sie ausgeschlossen, soweit nicht eine anderwei-

tige Vereinbarung in den EVB-IT Erstellungs-AGB zugelassen ist. 

Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist. 

 

2 Übersicht über die vereinbarten Leistungen  

2.1 Leistungen bis zur Abnahme  

 Anpassung von Software* auf Quellcodeebene; die 

http://www.cio.bund.de/
http://bescha.bund.de/


 
 

 

 

EVB-IT Erstellungsvertrag   Seite 5 von 21 
Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber  _______ 

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer  _______ 

 

 Seite 5 von 21 

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Erstellungs-AGB definiert. 

Version 1.0 vom 08.07.2013
 

  anzupassende Software* wird durch den Auftragnehmer überlassen 

  anzupassende Software* wird vom Auftraggeber beigestellt 

 Customizing* von Software*; die 

  zu customizende Software wird durch den Auftragnehmer überlassen  

  zu customizende  Software* wird vom Auftraggeber beigestellt  

 Erstellung und Überlassung von Individualsoftware* auf Dauer 

 Schulung 

 Sonstige Leistungen       

2.2 Leistungen nach der Abnahme  

 Pflege (Störungsbeseitigung und/oder Lieferung neuer Programmstände*)  

 Weiterentwicklung und Anpassung 

 Sonstige Leistungen       

3 Systemumgebung* beim Auftraggeber  und Beistellungen des Auftraggebers  

 Die Systemumgebung* beim Auftraggeber ergibt sich aus Anlage Nr.      . 

 Die Beistellungen ergeben sich aus Anlage Nr.      . 

 Der Auftraggeber stellt folgende Software* bei 

 

Lfd. 

Nr. 

Bezeichnung der Software* Übergabe im Quell-

code* (ja/nein) 

Übergabe der Software* 

erfolgt gemäß Anlage Nr. 

1 2 3 4 

    

    

 

 Der Auftraggeber räumt dem Auftragnehmer an der Software* gemäß lfd. Nr.       die für 

die vertragsgemäße Leistungserbringung erforderlichen Bearbeitungsrechte gemäß Anlage 

Nr.       ein. 

 Der Auftragnehmer erklärt, an der Software* gemäß lfd. Nr.       über die für die vertrags-

gemäße Leistungserbringung erforderlichen Bearbeitungsrechte selbst zu verfügen. 
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4 Leistungen des Auftragnehmers  

4.1 Überlassung von Standardsoftware* gegen Einmalvergütung auf Dauer (Verkauf )  

Dem Auftraggeber wird vom Auftragnehmer nachstehend aufgeführte Standardsoftware*, die Gegenstand 

der Anpassungsleistungen des Auftragnehmers ist, gegen Einmalvergütung auf Dauer überlassen: 
 

Lfd. 

Nr. 

Produktbezeichnung 

und -beschreibung, 

Produkt-Nr. 

Menge EXP
1
 Anzahl 

erlaubter 

Siche-

rungs-

kopien 

Zu liefernde 

Version
2
  

Abweichende 

Nutzungsrechte 

gemäß Nut-

zungsrechts-

matrix Anlage 

Nr. (Muster 4)
3
 

Bei vereinbartem  Pau-

schalfestpreis* lediglich im 

Feld ĂSummeñ den Anteil 

daran angeben
4
 

Einzelpreis Gesamtpreis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Summe  

1
 US = Standardsoftware* unterliegt US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften 

EU = Standardsoftware* unterliegt EU-Exportkontrollvorschriften 

DT = Standardsoftware* unterliegt deutschen Exportkontrollvorschriften 

S = Standardsoftware* unterliegt       Exportkontrollvorschriften 
2
 A = Überlassung der bei Abnahme aktuellen Version, anderenfalls Versionsnummer eintragen 

3
 In der hier bezeichneten Anlage erhält der Auftragnehmer im Rahmen der Vorgaben des Auftraggebers die Möglichkeit, von 

Ziffer 2.1.1 EVB-IT Erstellungs-AGB abweichende Nutzungsrechte an der Standardsoftware* einzuräumen. Die Nutzungs-

rechtsregelungen der Lizenzbedingungen für die jeweilige Standardsoftware* gelten dann nachrangig (siehe Nummer 4.1.1). 
4
 Soweit in Nummer 1.2 vorgesehen, hat der Auftragnehmer den Anteil der Standardsoftware* an dem Pauschalfestpreis* an-

zugeben. Dies allein, um dem Auftraggeber die Bewertung des Pauschalfestpreises* zu ermöglichen. 

4.1.1 Abweichende Lizenzbedingungen  

Sofern abweichende Nutzungsrechte gemäß den Nutzungsrechtsmatrizen vereinbart werden, gelten be-

züglich der Nutzungsrechte an der jeweiligen Standardsoftware* folgende Regelungen in der folgenden 

Rangfolge: 

 Nutzungsrechtsmatrizen gemäß Muster 4 (s.a. Nummer 4.1, Spalte 7), 

 Ziffer 2.1 EVB-IT Erstellungs-AGB, 

 die Nutzungsrechtsregelungen aus den jeweiligen Lizenzbedingungen in Anlage Nr.       bzw. ï im 

Falle der Überlassung neuer Programmstände* im Rahmen der Pflege ï aus den gemäß Nummer 

5.1.2 bekanntgegebenen Nutzungsrechtsregelungen neuer Programmstände. Die jeweiligen Nut-

zungsrechtsregelungen gelten aber nur, soweit sie den sonstigen vertraglichen Regelungen weder 

entgegenstehen noch diese beschränken. 

4.1.2 Bereitstellung und Installation* der Standardsoftware*  

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die Standardsoftware* wie folgt zur Verfügung:       

  Abweichend von Ziffer 2.3 EVB-IT Erstellungs-AGB ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, die 

Standardsoftware* gemäß Nummer 4.1 lfd. Nr.       zu installieren. 



 
 

 

 

EVB-IT Erstellungsvertrag   Seite 7 von 21 
Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber  _______ 

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer  _______ 

 

 Seite 7 von 21 

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Erstellungs-AGB definiert. 

Version 1.0 vom 08.07.2013
 

4.2 Anpassung von Software* auf Quellcodeebene  

Die Anpassung der Software* auf Quellcodeebene erfolgt gemäß folgender Tabelle: 

 

Lfd. 

Nr. 

Lfd. Nr. aus 

Nummer 3 

bzw. 

Nummer 

4.1 

Anpassungsleistungen 

ggf. Verweis auf Anlage 

Nur bei Standardsoftware* Vergütung  

(nur eintragen, wenn nicht im 

Pauschalfestpreis* enthalten) 
Übernahme der 

Anpassungen 

in den Standard 

(Ja/Nein) 

Zeitpunkt der Übernahme in 

den Standard. Nur eintragen, 

wenn  abweichend von Ziffer 

2.2.1 EVB-IT Erstellungs-AGB 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

4.3 Customizing*  von Software*  

4.3.1 Leistungsumfang  

 Das Customizing* der Software* gemäß Nummer       lfd. Nr.       erfolgt gemäß Anlage 

Nr.     . 

4.3.2 Abwe ichende Nutzungsrechtsvereinbarungen  

 Abweichend von Ziffer 2.2.2 EVB-IT Erstellungs-AGB werden gem. Anlage Nr.       für die dort 

genannten Arbeitsergebnisse die dort aufgeführten Nutzungsrechte vereinbart.  

 Abweichend von Ziffer 2.2.2 EVB-IT Erstellungs-AGB werden dem Auftraggeber auch für die vorbe-

stehenden Materialien Bearbeitungsrechte eingeräumt. 

4.3.3 Vergütung  

 Das Customizing* ist mit dem Pauschalfestpreis* abgegolten. 

 Der Vergütungsanteil am Pauschalfestpreis* für das Customizing* beträgt       Euro. 

 Die gesonderte Vergütung für das Customizing* beträgt pauschal       Euro. 

 Die Vergütung für das Customizing* erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Nummer 7 

 mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro. 

 Dabei ist Personal der Kategorie(n)       einzusetzen. 
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4.4 Erstellung und Überlassung von Individualsoftware*  auf Dauer  

4.4.1 Leistungsumfang  

 Der Auftragnehmer erstellt folgende Individualsoftware*: 

 

Lfd. Nr. Bezeichnung der Individualsoftware* Vergütungsanteil 

am Pauschalfestpreis*  

für die Erstellung von Individual-

software* 

1 2 3 

   

   

Gesamtsumme  

 

 Die Individualsoftware* enthält folgende vorbestehende Teile*: 

 

Lfd. 

Nr. 

Lfd. Nr. aus Num-

mer 4.4.1, Tabelle 1 

Bezeichnung der vorbestehenden Teile* Übergabe nur im 

Objektcode* 

Ja/Nein 

1 2 3 4 

    

    

    

Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber über Änderungen im Zusammenhang mit den verwendeten vor-

bestehenden Teilen* im Laufe der Erstellung rechtzeitig vorher schriftlich informieren. Sollte der Auftragneh-

mer nach Zuschlagserteilung zusätzliche oder andere vorbestehende Teile* in die Individualsoftware* ein-

setzen, so bestehen für diese vorbestehenden Teile* die Rechte gemäß Ziffer 2.1.2.1 EVB-IT Erstellungs-

AGB, jedoch werden keinesfalls ausschließliche Nutzungsrechte eingeräumt. Die ggf. für eine Verbreitung 

und Unterlizenzierung sämtlicher vorbestehenden Teile* zu zahlende Vergütung erhöht sich hierdurch nicht. 

Setzt der Auftragnehmer hingegen keine vorbestehenden Teile* ein, entfällt die Vergütung. 

4.4.2 Vergütung  

 Die gesonderte Vergütung für Erstellung der Individualsoftware* beträgt pauschal       Euro. 

 Die Vergütung für Erstellung der Individualsoftware* erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Num-

mer 7 

  mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro.  

  Dabei ist Personal der Kategorie(n)       einzusetzen.  

 Die Erstellung der Individualsoftware* ist  mit dem Pauschalfestpreis* abgegolten. 

 

Bei Verwendung vorbestehender Teile* durch den Auftragnehmer gem. Nummer 4.4.1 gilt Folgendes: 

 Die Vergütung für das Recht zur Verbreitung und Unterlizenzierung der vorbestehenden Teile* ins-

gesamt an beliebige Dritte beträgt insgesamt       Euro. 

 Die Verbreitung und Unterlizenzierung der vorbestehenden Teile* ist mit der Vergütung für die Indi-

vidualsoftware* abgegolten. 




























